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 Lambrecht,  Gabriele  Fograscher,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  der  SPD
 – Drucksache 17/13163 –

 Ausstattung im ergänzenden Katastrophenschutz

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Gemäß  §  13  Absatz  1  des  Zivilschutz-  und  Katastrophenhilfegesetzes  (ZSKG)
 ergänzt  der  Bund  den  Katastrophenschutz  der  Länder  in  den  Aufgabenberei-
 chen  Brandschutz,  ABC-Schutz,  Sanitätswesen  und  Betreuung.  Das  Ausstat-
 tungskonzept  des  Bundes,  das  im  Jahr  2007  beschlossen  wurde,  sieht  als
 Unterstützungskomponente  ergänzende  Einsatzfahrzeuge  in  den  Bereichen
 Brandschutz  und  Betreuung  vor.  Daneben  hält  der  Bund  in  eigener  Verantwor-
 tung  im  nach  §  1  des  Gesetzes  über  das  Technische  Hilfswerk  (THW-Gesetz)
 die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk vor.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Auf  der  Grundlage  eines  Konzeptvorschlages  des  Bundes  haben  die  Länder  mit
 Umlauf-Beschluss  der  Ständigen  Konferenz  der  Innenminister  und  -senatoren
 der  Länder  (IMK)  vom  27.  Juli  2007  dem  neuen  Ausstattungskonzept  des  Bun-
 des  zur  Ergänzung  des  Katastrophenschutzes  in  den  Aufgabenbereichen  Brand-
 schutz,  ABC-Schutz,  Sanitätswesen  und  Betreuung  gemäß  §  13  des  Gesetzes
 über  den  Zivilschutz  und  die  Katastrophenhilfe  des  Bundes  (ZSKG)  zuge-
 stimmt  (§  18  III  ZSKG).  Das  neue  Ausstattungskonzept  des  Bundes  ist  am
 1.  Januar  2008  in  Kraft  getreten  und  sieht  die  Beschaffung  von  insgesamt
 5  046  Fahrzeugen  vor;  wobei  in  diese  Zahl  –  in  Abstimmung  mit  den  Län-
 dern  –  seinerzeit  2  916  bereits  vorhandene  Bundesfahrzeuge  eingerechnet
 wurden.  Hierfür  wurde  den  Ländern  durch  den  Bund  die  Bereitstellung  von
 57  Mio.  Euro  jährlich  zugesagt.  Die  Laufzeit  des  neuen  Ausstattungskonzeptes
 bis  zur  Vollausstattung  des  ergänzenden  Katastrophenschutzes  war  seinerzeit
 auf  wenigstens  15  Jahre  ausgerichtet.  Ein  ausdrücklicher  Umsetzungstermin  ist
 in dem Beschluss vom 27. Juli 2007 nicht genannt.

 Nach  §  2  Absatz  1  ZSKG  führen  die  Länder  dieses  Bundesgesetz  im  Auftrag
 des  Bundes  aus  (Bundesauftragsverwaltung).  Vor  diesem  Hintergrund  werden
 bundesfinanzierte  Fahrzeuge,  Ausstattung  und  Gerät  den  Ländern  unmittelbar
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  des  Innern  vom  3.  Mai  2013  über-
 mittelt.
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zur  Verteilung  in  eigener  Zuständigkeit  zugewiesen.  Diese  bestimmen  alleine
 die  Dislozierung  der  vom  Bund  zur  Verfügung  gestellten  Fahrzeuge  und  Aus-
 stattung.  Der  Bund  nimmt  keinen  Einfluss  auf  die  Verteilung  der  Fahrzeuge  und
 der  Ausstattung  innerhalb  der  Länder.  Die  Verteilung  erfolgt  nach  der  jeweili-
 gen Prioritätensetzung der einzelnen Länder.

 Die  Beschaffung  von  Fahrzeugen,  Ausstattung  und  Gerät  für  den  ergänzenden
 Katastrophenschutz  richtet  sich  nach  den  tatsächlich  zur  Verfügung  stehenden
 Haushaltsmitteln  und  muss  daher  jährlich  angepasst  werden.  Die  Verteilung  und
 Auslieferung  an  die  Länder  erfolgt  nach  dem  Prinzip  einer  möglichst  gleichmä-
 ßigen  (prozentualen)  Ausstattung  in  allen  Ländern.  Diese  wird  allerdings  da-
 durch  beeinflusst,  dass  in  die  Jahre  gekommene  Bundesfahrzeuge  ausgesondert
 und  damit  ersetzt  werden  müssen.  Dadurch  können  sich  ständig  Verschiebun-
 gen  bei  der  Zuweisung  von  Fahrzeugen  an  die  Länder  ergeben.  Konkrete  Anga-
 ben  zur  zukünftigen  Auslieferung  von  Fahrzeugen  nach  Art  und  Jahren  sind  da-
 her nicht möglich.

 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

 1.  Welche  und  wie  viele  Fahrzeuge  und  welche  Ausstattung  wurden  in  den
 letzten  drei  Jahren  im  Rahmen  des  §  13  ZSKG  vom  Bund  beschafft,  und
 wie  wurden  Ausstattung  und  Fahrzeuge  nach  Ländern  und  Standorten  auf-
 geschlüsselt verteilt?

 Welche  und  wie  viele  Fahrzeuge  und  welche  Ausstattung  in  den  letzten  drei
 Jahren  im  Rahmen  des  §  13  ZSKG  vom  Bund  beschafft  und  an  die  Länder  aus-
 geliefert  wurden,  ist  den  Anlagen  1  bis  17  zu  entnehmen,  die  zur  Beantwortung
 der Frage erstellt wurden (Stand 24 April 2013).

 2.  Teilen  die  Länder  dem  BBK  mit,  wie  sie  die  vom  Bund  beschafften  Fahr-
 zeuge verteilen?

 Wenn nicht, warum nicht, und mit welcher rechtlichen Begründung?

 Die  Länder  teilen  dem  Bundesamt  für  Bevölkerungsschutz  und  Katastrophen-
 hilfe  (BBK)  die  Standorte  der  vom  Bund  beschafften  Fahrzeuge  regelmäßig  bei
 Auslieferung mit.

 3.  Wo  sind  nach  Bundesländern  aufgeschlüsselt  Bundesfahrzeuge  und  Aus-
 stattung  vorgesehen,  Fahrzeuge  und  Ausstattung  derzeit  aber  nicht  aktuell
 oder gar nicht vorhanden?

 Zur  Beantwortung  der  Frage  wird  auf  die  Anlagen  1  bis  17  verwiesen,  denen  zu
 entnehmen  ist,  wie  viele  Fahrzeuge  jeweils  für  die  einzelnen  Bundesländer  vor-
 gesehen und wie viele derzeit tatsächlich vorhanden sind.

 4.  Wo stehen lediglich Ersatzfahrzeuge des Bundes?

 Soweit  mit  der  Frage  gemeint  ist,  wo  örtlich  lediglich  Einsatzfahrzeuge  des
 Bundes  ohne  gleichzeitige  Stationierung  von  Landesfahrzeugen  des  Katastro-
 phenschutzes  vorhanden  sind,  entzieht  sich  dies  mangels  entsprechender  Mel-
 depflicht  der  Länder  hinsichtlich  ihrer  eigenen  Ressourcen  bzw.  der  kommuna-
 len Ressourcen der Kenntnis des Bundes.
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5.  Wo  fallen  in  den  nächsten  fünf  Jahren  nach  Standorten  und  Bundesländern
 aufgeschlüsselt  Fahrzeuge  und  Ausstattung  aus  Aussonderungsgründen
 weg?

 Fahrzeuge,  Ausstattung  und  Gerät  des  ergänzenden  Katastrophenschutzes  fal-
 len  erst  dann  weg,  wenn  sie  nicht  mehr  wirtschaftlich  betrieben  bzw.  instandge-
 setzt  werden  können.  Dies  hängt  vom  Erhaltungs-  und  Pflegezustand  im  Einzel-
 fall  ab  und  wird  im  Rahmen  eines  vorgeschrieben  Aussonderungsverfahrens
 unter  Beteiligung  der  für  das  Kraftfahrwesen  jeweils  zuständigen  Technischen
 Beamten  der  Bundesfinanzdirektion  (BFD)  festgestellt.  Die  amtliche  Feststel-
 lung  trifft  nach  pflichtgemäßem  Ermessen  die  zuständige  untere  Katastrophen-
 schutzbehörde,  die  für  das  betroffene  Fahrzeug  bzw.  Ausstattung  und  Gerät  eine
 entsprechende  Aussonderungsverfügung  erstellt.  Diese  ist  dem  BBK  auf  dem
 Dienstweg  vorzulegen.  Ebenso  erhält  das  BBK  einen  Abdruck  des  Aussonde-
 rungsgutachtens vorab zur Kenntnis.

 Wegen  der  geringen  Laufleistung  der  Fahrzeuge  und  dem  unterschiedlichen
 Erhaltungs-  und  Pflegeaufwand  der  örtlichen  Katastrophenschutzgliederungen
 sowie  einer  sehr  unterschiedlichen  Verwendungsdauer  der  jeweiligen  Fahrzeug-
 typen  kann  eine  Aussage  über  den  tatsächlichen  Wegfall  von  Fahrzeugen,  Aus-
 stattung  und  Gerät  in  den  nächsten  fünf  Jahren  heute  nur  prognostisch  getroffen
 werden.  Unter  diesem  Vorbehalt  kann  auf  der  Grundlage  bisheriger  Erfahrun-
 gen  geschätzt  werden,  dass  in  den  nächsten  Jahren  rund  270  Fahrzeuge  jährlich
 einer Ersatzbeschaffung zugeführt werden müssen.

 6.  Wie hoch ist das derzeitige Beschaffungsdefizit an Fahrzeugen?

 Es  besteht  kein  Beschaffungsdefizit.  Von  5  046  Fahrzeugen,  die  nach  dem
 neuen  Ausstattungskonzept  durch  den  Bund  zur  Verfügung  zu  stellen  sind,  wur-
 den  bisher  3  892  Fahrzeuge  bereitgestellt.  Dies  entspricht  einem  Ausstattungs-
 grad  von  77  Prozent  (Stand:  24.  April  2013).  Danach  sind  noch  1  154  Fahr-
 zeuge  nach  dem  neuen  Ausstattungskonzept  durch  den  Bund  zur  Verfügung  zu
 stellen.  Bei  der  Umsetzung  des  Ausstattungskonzeptes  von  2007  handelt  es  sich
 um einen sukzessiven, mit den Ländern abgesprochenen Prozess.

 7.  Wie  viele  Fahrzeuge  bzw.  Ausstattungen  müssen  in  welchem  Zeitraum  be-
 schafft  werden,  damit  der  Bund  sein  Soll  nach  dem  Ausstattungskonzept
 des  ergänzenden  Katastrophenschutzes  gemäß  dem  Umlaufbeschluss  der
 Innenministerkonferenz  vom  27.  Juli  2007  und  der  Bund-Länder-Bespre-
 chungen  vom  5.  September  und  4.  Oktober  2007  zur  Feinabstimmung  des
 Konzeptes mit den Ländern einhält?

 Bei  der  Annahme,  dass  das  Ausstattungskonzept  bis  2023  abgeschlossen  wer-
 den  soll  (ein  ausdrücklicher  Abschlusstermin  wurde  aber,  wie  in  der  Vorbemer-
 kung  ausgeführt,  im  IMK-Beschluss  nicht  festgelegt)  und  die  hierfür  notwendi-
 gen  Haushaltsmittel  auch  tatsächlich  in  ausreichendem  Umfang  zur  Verfügung
 stehen,  sind  nach  Berechnungen  des  BBK  unter  Berücksichtigung  des  konzept-
 konformen  Aufwuchses  und  der  durchschnittlichen  Ersatzbeschaffungsquote
 für  die  seinerzeit  als  konzeptkonform  übernommenen  „Altfahrzeuge“  jährlich
 ca.  386  Fahrzeuge  zu  beschaffen.  Hinsichtlich  der  Ersatzbeschaffungen  handelt
 es  sich  um  vorsichtige  Schätzungen.  Insofern  wird  auf  die  Beantwortung  zu
 Frage 5 verwiesen.
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8.  Die  Beschaffung  wie  vieler  Fahrzeuge  und  welcher  Ausstattung  ist  der-
 zeit in Planung?

 Aktuell  befinden  sich  folgende  Fahrzeuge  und  Ausstattung  in  der  Beschaffung
 (2013 bis 2015):

 –  100 Schlauchwagen für den Katastrophenschutz

 –  27 Löschgruppenfahrzeuge für den Katastrophenschutz

 –  267 Gerätewagen Sanität der Medizinischen Task Force

 –  70 Dekontaminationslastkraftwagen Personen

 –  25 Ausstattungsätze für Dekontaminationslastkraftwagen Personen

 –  55 Austauschsätze für Dekontaminationslastkraftwagen (TrinkwV)

 –  650 Chemikalienschutzanzüge

 –  ATF-Ausstattung (CBRN-Messtechnik)

 Darüber  hinaus  sieht  die  mittelfristige  Beschaffungsplanung  für  die  Jahre  2016
 bis  2019  die  Beschaffung  von  weiteren  Löschgruppenfahrzeugen  für  den  Kata-
 strophenschutz,  Dekontaminationslastkraftwagen  Verletzte,  Schlauchwagen  für
 den  Katastrophenschutz,  Gerätewagen  Behandlung,  Messleitfahrzeugen,  ABC-
 Erkundungskraftwagen,  Gerätewagen  Betreuung  und  Mannschaftstransportwa-
 gen vor.

 Art  und  Anzahl  der  jährlich  zu  beschaffenden  Fahrzeuge  bestimmt  sich  nach
 den  jeweils  in  den  einzelnen  Haushaltsjahren  tatsächlich  zur  Verfügung  stehen-
 den  Haushaltsmitteln.  Erst  wenn  darüber  Klarheit  herrscht,  können  belastbare
 Aussagen  zu  Art  und  Anzahl  der  jeweils  zu  beschaffenden  Fahrzeuge  gemacht
 werden.

 9.  Wie werden diese nach Bundesländern aufgeschlüsselt verteilt?

 Welche  und  wie  viele  Fahrzeuge  den  jeweiligen  Bundesländern  zugewiesen
 werden,  wird  regelmäßig  erst  kurz  vor  der  Auslieferung  entschieden.  Maßgeb-
 lich  ist  dann  der  zu  diesem  Zeitpunkt  vorhandene  Ausstattungsgrad  in  allen
 Ländern (siehe Vorbemerkung der Bundesregierung).

 10.  Wie  lange  würde  die  Beschaffung  auf  dem  Stand  der  gegenwärtigen
 Haushaltsausstattung  des  BBK  für  Beschaffung  und  Unterhalt  von  Fahr-
 zeugen  und  Ausstattung  unter  Berücksichtigung  der  auflaufenden  Aus-
 sonderungen  und  des  Ersatzes  von  sogenannten  Stellvertreterfahrzeugen
 dauern, bis das mit den Ländern vereinbarte Soll erreicht ist?

 Das  ursprüngliche,  mit  den  Ländern  vereinbarte  Ausstattungskonzept  für  den
 Erwerb  von  Fahrzeugen,  Gerät  und  Ausstattung,  für  die  Ausgaben  für  Wartung
 und  Instandsetzung,  für  die  Ausgaben  für  die  Standortebene  (Unterbringung,
 Betrieb,  etc.)  und  für  die  Ausgaben  für  ergänzende  Zivilschutzausbildung  ging
 von  einem  Umsetzungszeitraum  von  15  Jahren  und  einem  jährlichen  Bundes-
 budget  von  57  Mio.  Euro  aus.  Es  stand  allerdings  unter  dem  Vorbehalt  der  ver-
 fügbaren  Mittel,  da  der  Haushaltsgesetzgeber  darüber  jedes  Jahr  gesondert  ent-
 scheidet.  Aufgrund  der  Haushaltskonsolidierung  des  Bundes  hat  der  Haushalts-
 gesetzgeber  seit  2010  verschiedene  Anpassungen  beschlossen.  Eine  gewisse
 zeitliche  Streckung  des  Programms  ist  insoweit  unumgänglich.  Inwieweit  diese
 über  den  ursprünglich  geplanten  Zeitraum  hinaus  reicht,  ist  wiederum  von  den
 künftig verfügbaren Haushaltsmitteln abhängig.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/13387
11.  Kann  aufgrund  der  Haushaltszahlen  für  das  laufende  Kalenderjahr  und
 die  Finanzplanung  für  die  Folgejahre  das  zugesagte  Ausstattungssoll  von
 rund 5  000 Fahrzeugen erreicht werden?

 Wenn nicht, welche Konsequenzen sollen daraus gezogen werden?

 Im  laufenden  Kalenderjahr  2013  werden  Fahrzeuge  ohne  Einschränkung  im  ur-
 sprünglich  geplanten  Umfang  ausgeliefert  werden.  Im  Übrigen  wird  auf  die
 Antwort zu Frage 10 verwiesen.

 Technisches Hilfswerk (THW)

 12.  Kann  vor  dem  Hintergrund  steigender  Energie-,  Unterhaltungs-  und  Prüf-
 kosten  aufgrund  der  Haushaltszahlen  für  das  laufende  Kalenderjahr  und
 die  Finanzplanung  für  die  Folgejahre  der  Bedarf  der  THW-Ortsverbände
 an  vom  Bund  bereitgestellten  Selbstbewirtschaftungsmitteln,  insbeson-
 dere  im  Hinblick  auf  die  Wartung  und  Pflege  von  Fahrzeugen  und  Gerät-
 schaften,  die  gesetzeskonforme  Reinigung  und  Pflege  kontaminierter  Ein-
 satzschutzbekleidung  sowie  die  Aufrechterhaltung  der  Zahl  der  zu  erbrin-
 genden Dienstzeiten, gedeckt werden?

 Für  die  rechtlich  gebotene  Wartung  und  Pflege  von  Fahrzeugen,  technischer
 Ausstattung,  der  Schutzbekleidung  sowie  die  Aufrechterhaltung  der  zu  erbrin-
 genden  Dienstzeiten  ist  hinreichende  Vorsorge  getroffen.  Allerdings  verringern
 steigende  Kosten  bei  einzelnen  Kostenpositionen  haushälterische  Spielräume,
 weshalb  die  Selbstbewirtschaftungsmittel  für  darüber  hinausgehende  Bedarfe
 von  THW-Ortsverbänden  nur  bedingt  ausreichen.  Der  Dienstbetrieb  und  die
 Einsatzfähigkeit sind jedoch nicht gefährdet.

 Eine  Erhöhung  der  Selbstbewirtschaftungsmittel  ist  auf  Grund  des  notwendigen
 Konsolidierungskurses  der  Bundesregierung  derzeit  nicht  umzusetzen.  Haus-
 hälterische  Spielräume  werden  regelmäßig  vorrangig  für  die  THW  Ortsver-
 bände  genutzt,  um  berechtigte  und  vordringliche  Mehrforderungen  zu  berück-
 sichtigen.  Die  für  die  Haushaltsjahre  2012  und  2013  im  Bereinigungsverfahren
 erfolgte  Anhebung  der  Selbstbewirtschaftungsmittel  um  2  Mio.  Euro  stellt  in-
 soweit  eine  wertvolle  parlamentarische  Anerkennung  des  ehrenamtlichen
 Engagements der Helferinnen und Helfer des THW dar.

 13.  Sind  die  im  Haushalt  vorgesehenen  Selbstbewirtschaftungsmittel  ausrei-
 chend,  um  eine  fundierte  überörtliche  Ausbildung  zu  gewährleisten  (Aus-
 bildung  meint  hier  insbesondere  die  Ausbildung  für  Digitalfunk,  Sicher-
 heit  und  Gesundheitsschutz,  ABC-Konzept  des  THW,  Pandemieschutz,
 Schutz  kritischer  Infrastrukturen,  neue  Energien  –  z.  B.  Umgang  mit  Son-
 nenkollektoren,  Wasserkollektoren  gekoppelt  mit  Wärmeaustauschern  so-
 wie Blockkraftwerken – und für die neue Trinkwasserverordnung)?

 Die  Kosten  überörtlicher  Ausbildung  belasten  die  Selbstbewirtschaftungsmittel
 der  Ortsverbände  nicht.  Aus  den  Selbstbewirtschaftungsmitteln  werden  nur  die
 Kosten  örtlicher  Ausbildung  getragen.  Für  die  überörtlicher  Ausbildung  stehen
 dem  THW  zusätzliche  Haushaltsmittel  bei  Titel  525  01,  dem  sog.  Ausbildungs-
 titel,  zur  Verfügung.  Dieser  Titel  ist  mit  6,5  Mio.  Euro  ausgestattet.  Das  THW
 misst  der  qualifizierten  Ausbildung  seiner  Helferinnen  und  Helfer  einen  hohen
 Stellenwert  bei.  Sie  ist  eine  entscheidende  Grundlage  für  den  anerkannt  hohen
 Einsatzwert  des  THW  und  muss  auch  neuen  technischen  Entwicklungen  ange-
 messen Rechnung tragen.
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14.  Um  welchen  Anteil  würde  sich  die  Zahl  der  zu  erbringenden  Dienste  re-
 duzieren,  wenn  die  Kostensteigerungen  im  Rahmen  der  Selbstbewirt-
 schaftungsmittel nicht aufgefangen werden können?

 Die  zu  erbringenden  Dienste  sind  aufgrund  ihrer  Vielfältigkeit  in  unterschied-
 lichem  Maße  von  Kostensteigerungen  abhängig.  Eine  belastbare  Einschätzung
 im Sinne der Fragestellung ist daher nicht möglich.
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Anlagen 1 bis 17
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